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I

Lieber Leser,

in der Gemeinde Bern läuft seit Mitte Februar eine Unterschriftensammlung

für eine Initiative zur Abschaffung der Gemeinde-Billettsteuer.

Sportvereine, Filmwirtschaft, filmkulturelle Organisationen,

Dancingmanager und selbst der Nationalcircus Knie sind im
Initiativkomitee vertreten und machen für einmal gemeinsame
Sache. Wer die Billettsteuer-Ansätze der Gemeinde Bern - zu denen
noch die kantonalen Prozente dazugerechnet werden müssen -
kennt, versteht die Gemeinschaftsaktion. Wer heute in der
Bundeshauptstadt eine Kino-Eintrittskarte zum Preise von sechs Franken

ersteht, liefert damit dem Fiskus einen vollen Franken seines
bereits einmal ordentlich versteuerten Geldes ab. 25 Rappen
davon erhält der Kanton, nicht weniger als 75 Rappen fliessen in die
Gemeindekasse. Über zwei Millionen Franken verdient die Stadt
jährlich auf diese billige Weise. Zwei Millionen, die - wie es heisst

- wiederum kulturellen Zwecken zugänglich gemacht werden.
Davon spüren nun allerdings just die Kinobesitzer, die zu den
bedeutendsten Lieferanten von Billettsteuern gehören, am allerwenigsten.

Sie, d.h. ihre Kunden, dürfen bloss bezahlen. Wen
wundert's, dass sie zu den Hauptinitianten zur Abschaffung der städtischen

Billettsteuer gehören?
Mit der Initiative in der Gemeinde Bern - der Stadt mit den höchsten

Billettsteuer-Ansätzen Europas, wie es gelegentlich heisst -
wird eine grundsätzliche Frage aufgeworfen, die den Rahmen der
Berner Lokalpolitik bei weitem sprengt: Ist es heute noch zeitge-
mäss, kulturelle Anlässe - der Kinobesuch gehört in vielen Fällen
dazu - oder Freizeitgestaltung zu besteuern? Es ist nicht auszu-
schliessen, dass die Billettsteuer ein praktisches Instrument zur
Kulturförderung darstellen könnte. Es müsste dann aber zumindest
die Garantie bestehen, dass das Geld den direkt Besteuerten
wiederum zugute kommt. Im Falle des Kinos könnte dies etwa bedeuten,

dass die Vorführung besonders risikoreicher Filmkunstwerke
mit Subventionen honoriert wird, dass filmkulturelle Organisationen

unterstützt und - auch finanziell - gefördert werden. Unzulässig

aber ist es, wenn mit Billettsteuer-Geldern aus Kino, Sport und
Unterhaltung die Defizite von Stadttheatern und aus Gründen
eines kulturellen Prestiges überdimensionierten Stadtorchestern
gedeckt werden. Einen einstmals als Notgroschen eingeführten Obu-
lus einfach zur bequemen Dauer-Einnahmequelle zu machen, ist
eine Sache, die sich mit dem Recht und vor allem der Gerechtigkeit

wohl kaum vereinbaren lässt.

Mit freundlichen Grüssen
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